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,,Ich will nicht die Parlaments- und Parteiwirt-
schaft, welche die Verpestung des gesamten natio-
nalen Lebens mit Politik bewirkt..." 

(Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, 
[1918], Neuausgabe Frankfurt a. Main 1956, S. 253) 

"Wenn Sie nicht begriffen haben, daß die Er-
haltung der Demokratie und der Republik das 
wichtigste Interesse der Partei ist, haben Sie nicht 
das ABC des politischen Lebens begriffen." 

(Rudolf Hilferding auf dem Kieler Parteitag der SPD 
1927, zitiert nach: Gordon Alexander Craig, Deutsche 
Geschichte 1866-1945, München 1980, S. 436) 
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Erstes Kapitel 
Einleitung 

A. Die Bedeutung der Thematik 

,,An der Wiege des Bonner Grundgesetzes" sah Eduard Dreher schon 1950 
die "Gespenster von Weimar" stehen.! 

Daß das in Art. 21 Abs. 2 des Grundgesetzes vorgesehene Parteiverbot2 ei-
ner der Abwehrmechanismen ist, die die Bonner Demokratie vor dem Über-
mächtigwerden der bösen Geister der Vergangenheit bewahren helfen sollen, 
klingt an, wenn das Bundesverfassungsgericht diese Norm in seinem ,,KPD -
Verbotsurteil"3 als 

" .. Ausdruck des bewußten verfassungspolitischen Willens zur Lösung eines Grenz-
problems der freiheitlichen demokratischen Staatsordnung, Niederschlag der Erfah-
rungen eines Verfassungsgebers, der in einer bestimmten historischen Situation das 
Prinzip der Neutralität des Staates gegenüber den politischen Parteien nicht mehr 
rein verwirklichen zu dürfen glaubte, Bekenntnis zu einer - in diesem Sinne -
,streitbaren Demokratie' ... " 

bezeichnet.' 

Wegen der Zäsur, die die nationalsozialistische Diktatur für die deutsche 
Verfassungsgeschichte bedeutet, war mit der Vorgängerin, deren Lehren das 
Gericht in Art. 21 Abs. 2 GG umgesetzt sieht, die Weimarer Reichsverfassung 
gemeinCS Nun ist die historische Auslegung von Normen ein allgemein aner-
kannter Auslegungsgrundsatz,6 so daß die Argumentation mit dem Weimarer 
Rechtszustand an sich nicht überraschend ist. Das Bundesverfassungsgericht 

!E. Dreher, NJW 1950, S.130. 
2 Die in Art. 21 Abs. 2 GG i. V. m. § 46 BVerfGG vorgesehene Feststellung der Ver-

fassungswidrigkeit einer Partei, ihre Auflösung und das Verbot von Ersatzorganisatio-
nen ist materiell nichts anderes als ein ,,Parteiverbot" (BVerfGE 5, 85 [137]; W. Henke, 
in: BK GG, Bd. 4, Art. 21, Rn. 342 ff.;J. Ipsen, in: Sachs [Hrsg.], GG, Art. 21, Rn. 166; 
F. Klein, in: Maunz/Schmidt-Bleibtreu [Hrsg.], BVerfGG, § 46, Anm. 1 ff.; vgI. auch 
die Normierung der "verbotenen Partei" in § 33 Abs. 1 PartG). 

3 BVerfGE 5, 85 ff. 
'BVerfGE 5, 85 (139). 
S "Verfassung des Deutschen Reiches" v. 11. August 1919 (RGBI. S.1383 ff.), in 

Kraft getreten am 14. August 1919. 
6 K. Laren" S. 328 ff. 
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zog die Weimarer Rechtslage jedoch nicht nur heran, um den Inhalt des 
Art. 21 Abs. 2 GG zu konkretisieren, sondern sprach sich vor dem geschichtli-
chen Hintergrund auch mit außergewöhnlichem Nachdruck für die Legitimität 
der Entscheidung des Bonner Verfassungsgebers aus, die Möglichkeit zu Par-
teiverboten im Grundgesetz zu verankern.7 

In der Tat belegen die Beratungen des Herrenchiemseer Verfassungskon-
vents, daß Art. 21 Abs. 2 GG aus den Erfahrungen mit der Weimarer Zeit und 
als Reaktion auf die Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten konzipiert wor-
den ist.8 Schon weil Art. 21 Abs. 2 GG nur aus der mahnenden Erinnerung an 
die Parteiverbote in der Weimarer Republik verständlich ist, ist also der rechts-
geschichtliche Rückblick geboten. 

Neben der rechtsdogmatischen Dimension hat eine Betrachtung der Partei-
verbote in der Weimarer Republik gerade in letzter Zeit an rechtspolitischer 
Bedeutung gewonnen. So mehren sich in der angesichts der deutschen Wieder-
vereinigung entfachten Kontroverse um eine Verfassungsreform die Stimmen, 
die eine Öffnung des Grundgesetzes gegenüber Minderheitenpositionen und 
damit zugleich gegenüber Zielen von (extremistischen) Minderheitenparteien 
fordern.9 Die aktuelle Belebung der Diskussion sollte nicht darüber hinwegtäu-
schen, daß die in Art. 21 Abs. 2 GG und in anderen Bestimmungen des Grund-
gesetzes zum Ausdruck kommende Entscheidung für eine ,,streitbare Demo-
kratie"l0 auch in der ,,alten" Bundesrepublik längst selbst zum Streitfall gewor-
den war. 

Die zwei konträren Standpunkte, die sich in dieser rechtspolitischen Diskus-
sion abzeichnen, argumentieren bemerkenswerterweise beide mit den Erfah-
rungen der Weimarer Zeit. 

7 Die Feststellung des Bundesverfassungsgerichts, die im Grundgesetz eröffnete 
Möglichkeit zu Parteiverboten sei vor dem geschichtlichen Hintergrund ,,nicht zu bean-
standen" (BVerfGE 5, 85 [137, 139]) ist nichts anderes als die Bejahung ihrer legitimi-
tät im Sinne der ,,Richtigkeit des Rechts" (dazu: C. Gusy, Legitimität, S.64; S.95; 
R. Zippelius, § 1611). 

8 So äußerte der Abgeordnete KiJtz in diesem Konvent: "Wir dürfen nicht vergessen, 
hinter uns liegen zwölf Jahre Diktatur, und die Gespenster derartiger Parteien spuken in 
gewissen Volksgruppen noch sehr lebendig herum. Wir haben damit zu rechnen, daß in 
Kürze verkappte Diktaturparteien der Kommunisten oder der Nationalsozialisten auf-
tauchen werden; in gewissen Formen sind sie vielleicht schon da. Daher halte ich eine 
Bestimmung für notwendig, die ein sofortiges Einschreiten gegen solche Parteien zu-
läßt." (zitiert bei: A. Zirn, S. 6). Ausführlich: W. Henke, in: BK GG, Bd.4, Ein\. zu 
Art. 21. 

9 M. Kloepfer, S. 148 f.; H. Meier, Parteiverbote, S. 363 ff. 
10 BVerfGE 5,85 (139); w. Henke, in: BK GG, Bd. 4, Art. 21, Rn. 343; I. v. Münch, 

in: v. Münch/Kunig (Hrsg.), GG, Bd. 2, Art. 21, Rn. 86. 
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Für diejenigen, die die Entscheidung des Parlamentarischen Rates für zwin-
gend halten, ist der Weimarer Rechtszustand hinsichtlich der Parteiverbote le-
diglich ein Zeichen der allgemeinen Wertneutralität der Weimarer Verfassung, 
die die Demokratie schließlich wehrlos ihren Feinden ausgeliefert habe. Nur 
ein Bekenntnis zu den Werten einer freiheitlichen Parteiendemokratie und zu-
gleich ein Vorsorgemechanismus gegen den Mißbrauch dieser Freiheit könne 
eine erneute extremistische Gewaltherrschaft verhindern.\l 

Vertreter der gegenteiligen Position erklären die auf Wertneutralität gegrün-
dete Wehrlosigkeit der Weimarer Verfassung zu einer Chimäre, mit der der 
einzige Zweck verfolgt werde, von den eigentlichen Ursachen für den Unter-
gang der Weimarer Republik abzulenken.12 Da somit das Scheitern der Weima-
rer Republik ohnehin anders begründet sei, sei jedenfalls nach dem Wegfall der 
äußeren Bedrohung mit dem Ende des ,,Kalten Krieges" der als Einschränkung 
der Demokratie und damit als ihr eigener Feind empfundene Art. 21 Abs. 2 GG 
überflüssig oder zumindest zu ändern.13 

In jeder gegenwärtigen und künftigen Auseinandersetzung um die im 
Grundgesetz vorgesehene Parteiverbotsmöglichkeit wird die Weimarer Ver-
gangenheit also zwangsläufig eine wichtige Rolle spielen.14 

Fast fünfzig Jahre demokratische Stabilität mit einem Grundgesetz, das 
Art. 21 Abs. 2 enthält, sind es zu Recht, die die Fürsprecher der bestehenden 
Regelung anführen können.ls Allerdings sollte gleichzeitig nicht verkannt wer-
den, daß eine Neuerung, wie sie Art. 21 Abs. 2 GG im Jahre 1949 bedeutete, 
sich zwar möglicherweise in einer der Lage in der Weimarer Republik ähnli-

\l Zur "Wertneutralität" schon: C. Schmitt, Legalität und Legitimität, S.50; 
R. Thoma, Über Wesen und Erscheinungsform, S.40. Für die "Wertneutralität" der 
Weimarer Verfassung benutzte H. Nawiasky während der 6. Sitzung des Unterausschus-
ses I des Herrenchiemseer Konvents das oft wiederholte Wort von der ,,Demokratie als 
Selbstmord" (Prot. ParIR, Bd.2, S.229, Rn. 124). Ebenso: G. Jasper, S.8 ff.; 
T. Maunz, in: MaunzIDürig/Herzog/Scholz, GG, Bd.lI!l, Art. 18, Rn.5; Bd.1I!2, 
Art. 21, Rn. 101; H. Peters, in: FG für Z. Giacometti, S. 229 ff. 

12 H. Meier, Parteiverbote, S. 319 ff.; skeptische I\.nklänge auch bei: K.-H. Seifert, 
Die politischen Parteien, S. 453. An anderer Stelle (DOV 1961, S. 81 f.) bezeichnet K.-
H. Seifert eine pointierte Wertneutralität als ,,Legende", sieht aber trotzdem 
Art. 21 Abs. 2 GG als Fortschritt an. Die Wertneutralität bezweifelnd auch: H. Maurer, 
AöR 96 (1971), S. 203 (207). 

13 H. Meier, Parteiverbote, S. 363 ff.; ders., KJ 1987, S. 460 (473); c. v. Pestaloua, 
VVDStRL 44 (1986), S.122 f.; ders., Verfassungsprozeßrecht, § 4, Rn.l; H. Ridder, 
in: AK GG, Bd 1, Art. 21 Abs. 2, Rn. 1 ff. K. Hesse, Rn. 715 bezeichnet Parteiverbote 
als "überholt". D. Grimm, in: Benda/MaihoferNogel (Hrsg.), HdbdVerfR, Bd. 1, § 14, 
Rn. 38 hält Parteiverbote für "demokratieabträglich". 

14 Zur Gefährlichkeit einer durch Tatsachenmaterial nicht erhärteten rechtspolitischen 
Diskussion: R. Schmid, S. 132 f. 

IS R. Scholz, in: FS für P. Lerche, S. 65 (70, 81). 
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